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Förderung von Grasbrachen 

GLÖZ 8 Sonderregelung 
Kurz & knapp 02/2023 

Parsau, 28.04.2023 
 

 Auszahlung Freiwillige Vereinbarungen und GLÖZ 8 Sonderregelung    

 

Bitte beachten Sie bei der ANDI-Antragstellung, dass eine Auszahlung der Ausgleichsbeträge nur erfolgen 
kann, wenn diese Flächen nicht als GLÖZ 8-Flächen (d.h. 4 % Brache-Verpflichtung) gemeldet werden.  

Über die Umsetzung der Sonderregelung im Jahr 2023 ist dies möglich. 

Dies ist im ANDI-Sammelantrag unter dem Punkt „Auszahlung der Direktzahlung“ über eine Erklärung unter 
Punkt 3.1. entsprechend zu vermerken. 

 

 

 

 

 

Auch wenn Sie über 4 % Brache verfügen, können Sie von der Sonderregelung Gebrauch machen, wenn Sie 
stattdessen auf 4 % der Fläche Getreide, Leguminosen oder Sonnenblumen anbauen. 

In Ergänzung die schriftlichen Ausführungen des NLWKN zu diesem Thema: 

Für Betriebe, die von der Verpflichtung der GLÖZ 8 befreit sind, kann die FV I.F2 (Brachebegrünung) wie 
bislang abgeschlossen werden. Der Ausgleichsbetrag errechnet sich anhand des entgangenen Deckungsbei-
trags gemäß dem Blaubuch S. 166 (z.B. 500 €/ha). 

Betriebe, die 2023 bereits 4 % Brache gemäß GLÖZ 8 stilllegen müssen und von der Ausnahmeregelung nicht 
Gebrauch machen, können beim Abschluss der Maßnahme I.F2 (Brachebegrünung) den entgangenen De-
ckungsbeitrag für die 4 % Brache nicht mehr als Ausgleich erhalten. 

Für Flächen, für die ein Landwirt die Ökoregelung 1 beantragt, wird ebenso keine Auszahlung im Rahmen 
der Freiwilligen Vereinbarung erfolgen (Doppelfördertatbestand). 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

Markus Hanssler 
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